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(54) Puffer zum Schaffen einer Schutzzone in einer Aufzugsanlage

(57) Die Aufzugsanlage umfasst einen Puffer (10),
der zum Schaffen von mindestens einer Schutzzone
dient, wobei die Aufzugsanlage eine Aufzugskabine
(15) und ein Gegengewicht (23) für die Aufzugskabine
umfasst und die Aufzugskabine (15) und das Gegenge-
wicht (23) längs Bahnen (VK, VG) bewegbar sind. Der
Puffer umfasst bewegbare Mittel (14, 14.1), die in die
Bahn (VK) der Aufzugskabine (15) und/oder in die Bahn
(VG) des Gegengewichts (23) hineinbewegbar sind,
derart, dass die Aufzugskabine (15) oder das Gegenge-
wicht (23) mit den bewegbaren Mitteln (14, 14.1) in ei-
nen mechanischen Kontakt bringbar sind und der Puffer
(10) die Aufzugskabine (15) oder das Gegengewicht
(23) jeweils in einer vorgegebenen Höhe (Z1.1, Z1.2)
über einem Boden (18) stützt, so dass unterhalb oder
oberhalb der Aufzugskabine (15) eine Schutzzone rea-
lisierbar ist.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Aufzugsan-
lage mit einem Puffer zum Schaffen einer Schutzzone.
Ein Verfahren zum Schaffen einer Schutzzone ist ein
weiterer Gegenstand der Erfindung.
[0002] Aufzugsanlagen sind üblicherweise mit einem
oder mehreren Puffern versehen, die am Schachtboden
eines Aufzugsschachts angeordnet sind, um die Auf-
zugskabine beim Überfahren der untersten Haltepositi-
on im Aufzugzugsachacht in Abwärtsrichtung und/oder
beim Überfahren der obersten Halteposition im Aufzug-
zugsachacht in Aufwärtsrichtung nach Durchlaufen ei-
ner vorgegebenen Wegstrecke zu stoppen. Diese Puf-
fer sitzen in der Regel unterhalb der Aufzugskabine und/
oder dem Gegengewicht.
[0003] Um ein Überfahren einer obersten Halteposi-
tion im Aufzugsschacht nach oben spätestens nach
Durchlaufen einer vorgegeben Wegstrecke zu verhin-
dern, können Puffer auch am Schachtkopf oberhalb der
Aufzugskabine angeordnet werden. Dadurch, dass sol-
che Puffer am Schachtboden bzw. Schachtkopf unmit-
telbar unterhalb bzw. oberhalb der Aufzugskabine an-
geordnet werden müssen, ergibt sich ein gewisser
Platzbedarf. Der Schachtkopf oder der Schachtboden
kann daher nur bedingt anderweitig genutzt werden. Bei
Aufzugsanlagen ohne Schachtgrube ist eine solche
Standardanordnung der Puffer nicht möglich, da unter-
halb der Aufzugskabine wenig Platz vorhanden ist.
[0004] In der PCT Patentanmeldung WO
00/64798-A1 ist eine Aufzugsanlage mit einem Auf-
zugsschacht, einer vertikal bewegbaren Aufzugskabine
mit Gegengewicht und mit Puffern beschrieben, wobei
die Puffer sich nicht unterhalb der Aufzugskabine, son-
dern neben der Aufzugskabine am Schachtboden be-
finden. Die Aufzugskabine ist mit Winkeln versehen, die
auf die Puffer auftreffen, falls es zu einer Überfahrsitua-
tion kommt, d.h. falls die Aufzugskabine die unterste
Halteposition am untersten Stockwerk nach unten über-
fährt. Dadurch wird die Aufzugskabine abgebremst und
in einer kurzen Distanz oberhalb des Schachtbodens
gestoppt. Ein Überfahrschutz gegen ein Überfahren der
obersten Halteposition der Aufzugskabine nach oben ist
in dieser PCT Patentanmeldung nicht vorgeschlagen.
Die Aufzugsanlage weist einen grubenlosen Schacht
auf. Eine Möglichkeit, temporäre Schutzzonen für die
Durchführung von Wartungsund Reparaturarbeiten im
Aufzugschacht am Schachtboden und/oder am
Schachtkopf zu schaffen, ist nicht offenbart.
[0005] Häufig ist aus baulichen oder anderen Grün-
den zu wenig Platz für eine konventionelle Aufzugsan-
lage mit Schachtgrube und Schachtkopf vorhanden.
Insbesondere bei dem nachträglichen Einbau oder An-
bau einer Aufzugsanlage in ein bereits existierendes
Gebäude kommen vermehrt Aufzugschächte ohne
Schachtgrube und ohne Schachtkopf zum Einsatz. Bei
derartigen Aufzugschächten, aber auch bei konventio-
nellen Aufzugsschächten gibt es Situationen, in denen

es notwendig ist, eine Schutzzone am oberen oder un-
teren Schachtende zu schaffen. Dies ist zum Beispiel
der Fall, wenn die Aufzugsanlage gewartet oder kontrol-
liert werden soll und zu diesem Zweck ein Monteur in
den Schacht einsteigen muss.
[0006] Es ist wichtig, dass ein System zum Schaffen
einer solchen temporären Schutzzone sicher ist. Hierzu
gibt es verschiedene Lösungsvorschläge. Ein weiteres
Kriterium sind die Kosten und der Platzbedarf für ein sol-
ches System. Auch die einfache Kontrolle und Wartung
eines Systems zum Schaffen einer temporären Schutz-
zone ist wichtig. Der Aufwand bei der Montage und das
anfängliche Ausrichten aller Teile eines solchen Sy-
stems ist ein weiteres Kriterium, das zu berücksichtigen
ist.
[0007] In der Europäischen Patentanmeldung EP 0
725 033-A1 ist eine Aufzugsanlage mit einem Aufzugs-
schacht und einer vertikal bewegbaren Aufzugskabine
mit Gegengewicht beschrieben. Am Schachtboden ist
eine Aufsetzeinrichtung vorgesehen, die einen
Schwenkpuffer umfasst, der in den Fahrweg der Auf-
zugskabine geschwenkt werden kann. Dadurch kann im
Bedarfsfalle eine Schutzzone am Schachtboden ge-
schaffen werden. Als besondere Ausführungsform wird
eine Kombination eines Schachtpuffers, der ausserhalb
einer Bahn einer Aufzugskabine aufgestellt ist, mit ei-
nem starren Schwenkhebel, der in die Bahn der Auf-
zugskabine schwenkbar ist, vorgeschlagen. Damit kann
die Aufzugskabine bei einem Aufprall auf den Schwenk-
hebel durch den Schachtpuffer abgebremst werden und
auf einer Höhe oberhalb des Schachtbodens gestützt
werden, die oberhalb der untersten Halteposition der
Aufzugskabine liegt.
[0008] Es ist ein Nachteil dieser Ausführungsform,
dass sie zwar zum Schaffen einer Schutzzone am
Schachtboden geeignet ist, allerdings keine Möglichkeit
bietet, ein Überfahren der untersten Halteposition der
Aufzugskabine im Aufzugzugsachacht in Abwärtsrich-
tung nach Durchlaufen einer vorgegebenen Wegstrek-
ke zu stoppen. Eine Möglichkeit, eine Schutzzone am
Schachtkopf zu schaffen, ist auch nicht vorgesehen.
[0009] In der PCT Patentanmeldung WO
02/051737-A1 ist eine Aufzugsanlage mit einem Auf-
zugsschacht, einer vertikal bewegbaren Aufzugskabine
mit Gegengewicht und einer bewegbaren Stützvorrich-
tung beschrieben. Die Stützvorrichtung ist exzentrisch
am Schachtboden zwischen der Aufzugskabine und
dem Gegengewicht angeordnet und kann bei Bedarf in
die Bahn der Aufzugskabine bewegt werden. Die Stütz-
vorrichtung umfasst eine Platte, die am Schachtboden
klappbar angelenkt ist. Im Bedarfsfall wird diese Platte
leicht in Richtung der Aufzugskabine geklappt. An der
Aufzugskabine befinden sich Puffer, die auf die Platte
auftreffen und die Aufzugskabine in einem vorgegebe-
nen Abstand zum Schachtboden halten. Dadurch kann
im Bedarfsfalle eine Schutzzone am Schachtboden ge-
schaffen werden. Um eine Schutzzone im Bereich des
Schachtkopfes schaffen zu können, weist die Aufzugs-
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kabine gemäss der PCT Patentanmeldung eine Vorrich-
tung auf, die am Dach der Aufzugskabine befestigt ist.
Diese Vorrichtung kann hochgeklappt werden und fährt
gegen die Schachtdecke. So wird eine Schutzzone am
oberen Ende des Schachtes geschaffen. Diese PCT Pa-
tentanmeldung wird als nächster Stand der Technik be-
trachtet.
[0010] Es ist ein Nachteil dieser Ausführungsform,
dass zum Schaffen einer Schutzzone am Schachtkopf
eine Vorrichtung notwendig ist, die auf der Aufzugska-
bine sitzt. Dadurch erhöht sich die zu beschleunigende
und zu bewegende Masse.
[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Lösung bereit zu stellen, die es ermög-
licht, bei Bedarf eine Schutzzone am unteren oder am
oberen Ende eines Aufzugsschachts zu schaffen.
[0012] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungs-
gemäss durch die Merkmale des Anspruchs 1 und die
Merkmale des Verfahrensanspruchs 14.
[0013] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungs-
gemässen Aufzugsanlage sind durch die abhängigen
Ansprüche 2 bis 13 definiert. Eine Weiterbildung des er-
findungsgemässen Verfahrens ist in Anspruch 15 ange-
geben.
[0014] Die Aufzugsanlage gemäss der Erfindung
weist einen Puffer auf, der bewegbare Mittel, die in die
Bahn der Aufzugskabine hineinbewegbar sind, und be-
wegbare Mittel, die in die Bahn des Gegengewichts hin-
einbewegbar sind, umfasst.
[0015] Die bewegbare Mittel, die in die Bahn der Auf-
zugskabine hineinbewegbar sind, und die bewegbaren
Mittel, die in die Bahn des Gegengewichts hineinbeweg-
bar sind, können beispielsweise als ein einziges beweg-
bares Teil realisiert sein, das so zwischen verschiede-
nen Lagen bewegbar ist, dass es sowohl in die Bahn
der Aufzugskabine als auch in die Bahn des Gegenge-
wicht gebracht werden kann. Es ist auch möglich, die
bewegbaren Mittel, die in die Bahn der Aufzugskabine
hineinbewegbar sind, und die bewegbaren Mittel, die in
die Bahn des Gegengewichts hineinbewegbar sind, je-
weils durch verschiedene, unabhängig voneinander be-
wegbare Teile zu realisieren. Beispielsweise könnte ein
erstes bewegbares Teil so am Puffer angeordnet sein,
dass es in die Bahn der Aufzugskabine hineinbewegbar
ist, und ein zweites bewegbares Teil könnte so am Puf-
fer angeordnet sein, dass es in die Bahn des Gegenge-
wichts hineinbewegbar ist.
[0016] Folglich können die bewegbaren Mittel in eine
Einsatzstellung gebracht werden, in der sie derart an-
geordnet sind, dass die Aufzugskabine und/oder das
Gegengewicht mit den bewegbaren Mitteln in einen me-
chanischen Kontakt bringbar sind. Dadurch wird es er-
möglicht, dass mit einem einzigen Puffer wahlweise die
Aufzugskabine bzw. das Gegengewicht in einer ersten
bzw. in einer zweiten vorgegebenen Distanz oberhalb
eines Bodens abgestützt werden kann. Die vorgegebe-
ne erste Distanz und die vorgegebene zweite Distanz
können unterschiedlich sein, je nach Anordnung und

Form des Puffers bzw. der bewegbaren Mittel. Die Auf-
zugskabine und das Gegengewicht können demnach in
unterschiedlichen Höhen gestützt werden.
[0017] In einer Normalstellung der bewegbaren Mittel
befinden sich die bewegbaren Mittel nicht in den Bah-
nen der Aufzugskabine und des Gegengewichts. Folg-
lich wird der Raum, der für die Aufzugskabine zugäng-
lich ist, eingeschränkt, wenn die bewegbaren Mittel in
die Einsatzstellung gebracht sind. Dadurch, dass wahl-
weise die Aufzugskabine oder das Gegengewicht je-
weils in einer vorgegebenen Distanz über einem Boden
gestützt werden können, wird die Bahn, die die Aufzugs-
kabine durchfahren kann, an beiden Enden verkürzt.
Somit werden Schutzräume an beiden Enden der Bahn
der Aufzugskabine geschaffen.
[0018] Eine weitere Ausführungsform des erfindungs-
gemässen Puffers umfasst ein pufferndes Element, das
derart angeordnet ist, dass es in die Bahn der Aufzugs-
kabine ragt, wenn die bewegbaren Mittel in die Normal-
stellung gebracht sind, wobei das puffernde Element
derart ausgebildet ist, dass die Aufzugskabine mit dem
puffernden Element in einen mechanischen Kontakt
bringbar und auf einer dritten Distanz über dem Boden
stützbar ist, welche geringer ist als die erste vorgege-
bene Distanz. Diese Ausführungsform ist auch als Über-
fahrschutz verwendbar, der die Aufzugskabine beim
Überfahren einer untersten Halteposition in Abwärts-
richtung abbremst und stoppt.
[0019] Eine Ausführungsform des erfindungsgemäs-
sen Puffers kann ein pufferndes Element aufweisen,
das derart angeordnet ist, dass es in die Bahn des Ge-
gengewichts ragt, wenn die bewegbaren Mittel in die
Normalstellung gebracht sind, wobei das puffernde Ele-
ment derart ausgebildet ist, dass das Gegengewicht mit
dem puffernden Element in einen mechanischen Kon-
takt bringbar und auf einer vierten Distanz über dem Bo-
den stützbar ist, welche geringer ist als die zweite vor-
gegebene Distanz. Dieser Puffer kann als Überfahr-
schutz eingesetzt werden, der durch den mechanischen
Kontakt mit dem Gegengewicht das Gegengewicht in
Abwärtsrichtung abbremst und stoppt und damit die
Aufzugskabine beim Überfahren einer obersten Halte-
position in Aufwärtsrichtung abbremst und stoppt.
[0020] Der Puffer kann derart weitergebildet werden,
dass ein pufferndes Element in die Bahnen der Aufzugs-
kabine und des Gegengewichts ragt, wenn die beweg-
baren Mittel in die Normalstellung gebracht sind. Somit
kann allein durch die Wahl der Anordnung eines einzi-
gen Puffers die Aufzugskabine daran gehindert werden,
eine unterste Halteposition nach unten und eine oberste
Halteposition nach oben zu überfahren.
[0021] Diese Ausführungsform bringt den Vorteil mit
sich, dass mit einem einzigen Puffer - je nach Wahl der
Stellung der bewegbaren Mittel - die Aufzugskabine
und/oder das Gegengewicht jeweils in mindestens zwei
verschiedenen Distanzen oberhalb eines Bodens ge-
stützt werden können. Ein solcher Puffer kann - geeig-
net dimensioniert - in einer grubenlosen Aufzugsanlage
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einen Überfahrschutz gegen das Überfahren einer un-
tersten Halteposition der Aufzugskabine in Abwärtsrich-
tung und gegen das Überfahren einer obersten Halte-
position der Aufzugskabine in Aufwärtsrichtung gewähr-
leisten und zusätzlich - bei einer geeigneten Stellung
der bewegbaren Mittel - die Schaffung temporärer
Schutzräume unterhalb und oberhalb der Aufzugskabi-
ne ermöglichen.
[0022] Einzelheiten und Vorteile der Erfindung wer-
den im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen
und mit Bezug auf die schematischen Zeichnungen be-
schrieben. Es zeigen:

Fig. 1A eine schematische Draufsicht einer ersten
Ausführungsform eines Puffers gemäss Er-
findung, in einem Normalzustand;

Fig. 1B eine schematische Seitenansicht der ersten
Ausführungsform eines Puffers gemäss Er-
findung, in dem Normalzustand;

Fig. 1C eine schematische Draufsicht der ersten
Ausführungsform eines Puffers gemäss Er-
findung, in einem Einsatzzustand;

Fig. 1D eine schematische Seitenansicht der ersten
Ausführungsform eines Puffers gemäss Er-
findung, in dem Einsatzzustand, wobei eine
temporäre Schutzzone geschaffen ist;

Fig. 1E eine schematische Seitenansicht eines ge-
samten Aufzugsschachts mit der ersten Aus-
führungsform eines Puffers gemäss Erfin-
dung, in dem Einsatzzustand, wobei ein Ge-
gengewicht auf dem Puffer aufsitzt und eine
Schutzzone am oberen Schachtende ge-
schaffen ist;

Fig. 1F eine schematische Seitenansicht des Auf-
zugsschachts mit der ersten Ausführungs-
form eines Puffers gemäss Erfindung, in dem
Normalzustand, wobei ein Gegengewicht
auf dem Puffer aufsitzt und ein Überfahren
einer obersten Halteposition nach oben ver-
hindert ist;

Fig. 2A eine schematische Draufsicht einer zweiten
Ausführungsform eines Puffers gemäss Er-
findung, in einem Normalzustand;

Fig. 2B eine schematische Seitenansicht der zwei-
ten Ausführungsform eines Puffers gemäss
Erfindung, in dem Normalzustand;

Fig. 2C eine schematische Draufsicht der zweiten
Ausführungsform eines Puffers gemäss Er-
findung, in einem Einsatzzustand;

Fig. 2D eine schematische Seitenansicht der zwei-
ten Ausführungsform eines Puffers gemäss
Erfindung, in dem Einsatzzustand, wobei ei-
ne temporäre Schutzzone am Schachtboden
geschaffen ist;

Fig. 3A eine schematische Draufsicht einer dritten
Ausführungsform eines Puffers gemäss Er-
findung, in einem Normalzustand;

Fig. 3B eine schematische Seitenansicht der dritten

Ausführungsform eines Puffers gemäss Er-
findung, in dem Normalzustand, wobei die
nach unten über eine unterste Haltposition
hinaus fahrende Aufzugskabine gestoppt
wird;

Fig. 3C eine schematische Draufsicht der dritten
Ausführungsform eines Puffers gemäss Er-
findung, in einem Einsatzzustand;

Fig. 3D eine schematische Seitenansicht der dritten
Ausführungsform eines Puffers gemäss Er-
findung, in dem Einsatzzustand, wobei eine
temporäre Schutzzone geschaffen ist.

[0023] Die Figuren 1A bis 1F zeigen eine erste Aus-
führungsform einer Aufzugsanlage mit einem Puffer 10,
gemäss Erfindung, in verschiedenen schematischen
Ansichten und in verschiedenen Zuständen. Es handelt
sich bei dem gezeigten Puffer 10 um einen Puffer zum
Stützen einer Aufzugskabine 15 über dem Boden 18 ei-
nes Aufzugsschachts 11. Die Aufzugskabine 15 ist mit-
tels eines Tragmittels 23.1, beispielsweise einem oder
mehren Seilen und/oder einem oder mehreren Riemen,
so mit einem Gegengewicht 23 verbunden, dass die
Aufzugskabine 15 und das Gegengewicht 23 längs Bah-
nen VK bzw. VG in dem Aufzugsschacht 11 auf- und ab-
bewegbar sind. Das Gegengewicht, das Tragmittel, die
Treibscheibe für das Tragmittel, der Antrieb für die
Treibscheibe, die Führungsschienen für die Aufzugska-
bine 15 und das Gegengewicht und die anderen übli-
chen Elemente einer Aufzugsanlage sind nicht in den
Figuren 1A bis 1D gezeigt.
[0024] Der Puffer 10 hat eine längliche Ausdehnung
im wesentlichen parallel zu den Bahnen VK bzw. VG der
Aufzugskabine 15 bzw. des Gegengewichts 23. Er um-
fasst ein unteres Sockelelement 12 und einen schlan-
keren oberen Teil 13. Der Puffer umfasst weiterhin be-
wegbare Mittel 14 und 14.1, die aus dem oberen Teil 13
herausbewegt werden können, wie in den Figuren 1C,
1D und 1E angedeutet. Zusätzlich ist eine (nicht darge-
stellte) Antriebsvorrichtung vorgesehen, die es erlaubt,
die Mittel 14 bzw. 14.1 jeweils zwischen verschiedenen
Stellungen zu bewegen. Eine (nicht dargestellte) Steu-
ervorrichtung, die auf die Antriebseinrichtung einwirkt,
erlaubt es, die Positionierung der Mittel 14 bzw. 14.1 zu
kontrollieren und zu überwachen.
[0025] Die Bahnen VK und VG sind in Fig. 1B und 1D-
1F durch gestrichelte Linien angedeutet. Der Puffer 10
befindet sich zumindest teilweise zwischen der Bahn VK
der Aufzugskabine 15 und der Bahn VG des Gegenge-
wichts 23. Zur Veranschaulichung ist in den Fig. 1A und
1C die Projektion K1 des Bodens 15.1 der Aufzugska-
bine 15 und die Projektion G1 der Unterseite 23.2 des
Gegengewichts 23, jeweils projiziert auf den Schacht-
boden, gezeigt. Die Projektionen K1 und G1 sind in den
Bereichen, in denen sie mit der Grundfläche 12.1 des
Sockelelements 12 am Schachtboden 18 überlappen,
mit gestrichelten Linien dargestellt.
[0026] Die bewegbaren Mittel 14 und 14.1 sind bei der
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gezeigten Ausführungsform unsymmetrisch ausge-
führt. Das linke trapezförmige Teil 14 ragt seitlich weiter
aus dem oberen Teil 13 heraus als das rechte trapez-
förmige Teil 14.1. Weiterhin können die bewegbaren
Mittel 14 bzw. 14.1 in unterschiedlichen Höhen oberhalb
des Schachtbodens 18 durch die Bahnen VK bzw. VG
bewegt werden: Ein oberer Teil des bewegbaren Mittels
14 ist in einer Höhe Z1.1 und ein oberer Teil des beweg-
baren Mittels 14.1 ist in einer Höhe Z1.2 angeordnet,
wobei Z1.2 grösser ist als Z1.1 (Fig. 1D und 1E).
[0027] Der Puffer 10 ist in den Figuren 1A und 1B in
einem sogenannten Normalzustand gezeigt. Im Nor-
malzustand des Puffers befinden sich die bewegbaren
Mittel 14 und 14.1 ausserhalb der Bahnen VK bzw. VG.
Die jeweiligen Stellungen, die die bewegbaren Mittel 14
und 14.1 im Normalzustand des Puffers einnehmen,
werden im Folgenden Normalstellung genannt.
[0028] Da im Normalzustand des Puffers 10 der obere
Teil 13 des Puffers 10 nicht in die Bahn VK der Aufzugs-
kabine 15 ragt, kann die Aufzugskabine 15 die Schacht-
türe 17 des unteren Stockwerks anfahren, ohne einen
mechanischen Kontakt mit dem Puffer 10 herzustellen.
In der in Fig. 1B gezeigten Situation kann ein Zu- bzw.
Ausstieg durch die Kabinentüre 16 und die Schachttüre
17 erfolgen.
[0029] In den Figuren 1C, 1D und 1E ist der Puffer 10
in einem sogenannten Einsatzzustand dargestellt. In ei-
nem Einsatzzustand des Puffers ist das bewegliche Mit-
tel 14 in die Bahn VK und/oder das bewegliche Mittel
14.1 in die Bahn VG gebracht, d.h. das bewegliche Mittel
14 und/oder das bewegliche Mittel 14.1 befinden sich in
ihrer jeweiligen Einsatzstellung. Ist das bewegliche Mit-
tel 14 in seiner Einsatzstellung, so ist die Aufzugskabine
15 mit dem Mittel in einen mechanischen Kontakt bring-
bar. Ist das bewegliche Mittel 14.1 in seiner Einsatzstel-
lung, so ist die Gegengewicht 23 mit dem Mittel 14.1 in
einen mechanischen Kontakt bringbar.
[0030] Wenn das bewegbare Mittel 14 in seine Ein-
satzstellung gebracht ist und sich somit der Puffer 10 im
Einsatzzustand befindet, dann erfolgt ein mechanischer
Kontakt der Aufzugskabine 15 mit dem bewegbaren Mit-
tel 14 des Puffers 10, sobald die Aufzugskabine 15 eine
erste vorgegebene Distanz, im vorliegenden Fall die Di-
stanz Z1.1, bezüglich des Bodens 18 unterschreitet. Bei
der gezeigten Ausführungsform sitzt die Aufzugskabine
15 mit einer unteren Kante auf dem bewegbaren Mittel
14 auf, wie in Fig. 1D gezeigt.
[0031] Der Puffer 10 mit den bewegbaren Mitteln 14
und 14.1 ist so ausgelegt und angeordnet, dass auch
ein mechanischer Kontakt mit dem Gegengewicht 23 er-
folgt, wenn das bewegbare Mittel 14.1 in seine Einsatz-
stellung und der Puffer 10 somit in den Einsatzzustand
gebracht ist und das Gegengewicht 23 die vorgegebene
Distanz Z1.2 bezüglich des Bodens 18 unterschreitet.
Das Gegengewicht 23 ist in den Figuren 1A bis 1D nicht
sichtbar, da es sich am oberen Schachtende befindet,
wenn sich die Aufzugskabine 15 am unteren Schach-
tende befindet.

[0032] Da es sich bei dem Aufzugsschacht 11 um ei-
nen Schacht ohne Schachtgrube handelt, muss bei Be-
darf eine Schutzzone im Bereich des unteren Schach-
tendes geschaffen werden können. Zum Schaffen der
Schutzzone wird der Puffer 10 vom Normalzustand in
den Einsatzzustand überführt, wobei das geschieht, in-
dem das bewegbare Mittel 14 aus dem oberen Teil 13
herausbewegt wird. Die Aufzugskabine 15 kann nun
nach unten bewegt werden, bis sie auf dem bewegba-
ren Mittel 14 aufsetzt und vom Puffer 10 im Abstand
Z1.1 bezüglich des Bodens 18 gestützt wird. Auf diese
Weise ist unterhalb der Aufzugskabine 15 eine Schutz-
zone geschaffen. Die Schachttür 17 ist derart angeord-
net, dass eine Person die Schutzzone durch eine Öff-
nung der Schachttüre 17 hindurch betreten und/oder
verlassen kann. Der Abstand Z1.1 gewährleistet genü-
gend Abstand zum Boden 18, um eine sicheres und pro-
blemloses Arbeiten in der Schutzzone zu ermöglichen.
[0033] Durch den Puffer 10 kann auch eine temporäre
Schutzzone im Bereich des oberen Schachtendes ge-
schaffen werden. Das ist in Fig. 1E gezeigt. In dieser
Figur ist ein schematischer Längsschnitt durch den ge-
samten Aufzugsschacht 11 gezeigt. Der Aufzugs-
schacht 11 hat vier oder mehr als vier Stockwerke. Auf
der Höhe eines jeden der Stockwerke ist eine Schacht-
türe 17 angedeutet. In dem Aufzugsschacht 11 bewegt
sich das Gegengewicht 23 gegenläufig zu der Aufzugs-
kabine 15. Befindet sich die Aufzugskabine am oberen
Schachtende, so befindet sich das Gegengewicht 23
am unteren Schachtende. Um eine Schutzzone am obe-
ren Schachtende zu schaffen, wird das Gegengewicht
daran gehindert, den Abstand Z1.2 zum Boden 18 zu
unterschreiten. Sobald das Gegengewicht 23 auf dem
bewegbaren Mittels 14.1 aufsitzt, wird auch die Auf-
zugskabine 15 in einem fest vorgegebenen Abstand
zum Schachtkopf gehalten. Dadurch ergibt sich eine
Schutzzone am oberen Schachtende.
[0034] Es ist möglich, den Puffer 10 so auszuführen,
dass das Sockelelement 12 auch als pufferndes Ele-
ment wirkt. In diesem Fall nimmt das Sockelelement 12
die kinetische Energie der Aufzugskabine 15 bzw. die
kinetische Energie des Gegengewichts 23 auf und
bremst die Aufzugskabine 15 bzw. das Gegengewicht
23 ab, wenn die Aufzugskabine 15 und/oder das Ge-
gengewicht 23 in mechanischen Kontakt mit dem Puffer
10 geraten. Dies gilt sowohl für den Fall, dass die Auf-
zugskabine 15 und/oder das Gegengewicht 23 unmit-
telbar auf das Sockelelement 12 aufsetzten, als auch
für den Fall, dass die Aufzugskabine 15 bzw. das Ge-
gengewicht 23 auf das bewegbare Mittel 14 bzw. 14.1
aufsetzen.
[0035] Falls es zu einem Überfahren der untersten
Halteposition der Aufzugskabine 15 nach unten kommt,
setzt eine untere Kante der Aufzugskabine 15 auf dem
Sockelelement 12 auf, wie Fig. 1B zu entnehmen ist.
Das als pufferndes Element wirkende Sockelelement 12
nimmt die kinetische Energie der Aufzugskabine 15 auf
und bremst die Kabine 15, bis diese zum Stoppen
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kommt. In dieser Ausführungsform kann also der Puffer
10 sowohl zum Schaffen von Schutzzonen als auch als
Überfahrschutz dienen.
[0036] Die Ausführungsform der Figuren 1A bis 1F
zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur ein Über-
fahren der untersten Halteposition der Aufzugskabine
15 nach unten verhindert, sondern dass auch ein Über-
fahren der obersten Halteposition der Aufzugskabine 15
nach oben abgefangen wird. Dieser "Notfall" ist in Fig.
1F dargestellt. In dieser Figur ist ein schematischer
Längsschnitt durch den gesamten Aufzugsschacht 11
gezeigt. Der Puffer 10 ist in den Normalzustand ver-
setzt. Ein Überfahren der obersten Halteposition der
Aufzugskabine 15 nach oben wird nun dadurch ge-
stoppt, dass das Gegengewicht 23 in mechanische
Wechselwirkung mit dem Sockelelement 12 des Puffers
10 tritt. Durch das Abbremsen und Stoppen des Gegen-
gewichts 23 durch den Puffer 10 wird die Aufzugskabi-
nen 15 daran gehindert, weiter nach oben zu fahren.
[0037] In einer anderen Ausführungsform kann die
Antriebseinheit der Aufzugsanlage in dem oder unmit-
telbar unter dem Sockelelement 12 sitzen. In diesem
Fall sähe das Sockelelement in der Draufsicht (Fig. 1A
und 1B) anders aus. Beispielsweise wäre in diesem Fall
die von der Antriebseinheit angetriebene Treibscheibe
für die Tragseile an dem Sockelelement 12 angeordnet.
[0038] Es ist ein Vorteil der vorliegenden Erfindung,
dass sie mit möglichst wenigen Elementen und bei ge-
ringem Platzbedarf verschiedene Funktionen bereit-
stellt.
[0039] Das Sockelelement 12 muss nicht unbedingt
in die Bahnen VK bzw. VG ragen, falls der Puffer 10 aus-
schliesslich als Vorrichtung zum Schaffen von Schütz-
räumen verwendet werden soll und nicht zusätzlich als
Überfahrschutz für die Aufzugskabine dienen soll. In
diesem Fall könnten die Aufzugskabine 15 und das Ge-
gengewicht 23 nicht mit dem Puffer 10 in einen mecha-
nischen Kontakt gebracht werden, wenn die bewegba-
ren Mittel 14 und 14.1 die Normalstellung einnehmen.
In diesem Fall könnte ein Überfahrschutz realisiert wer-
den, indem zusätzliche Puffer, die separat auf die Auf-
zugskabine 15 und/oder das Gegengewicht 23 wirken
und deren Abmessungen auf die Lage der untersten
und/oder der obersten Halteposition der Aufzugskabine
15 abgestimmt sind, im Aufzugsschacht 11 installiert
werden.
[0040] Die Figuren 2A bis 2D zeigen - als eine zweite
Ausführungsform der Erfindung - eine Aufzugsanlage
mit einem Puffer 30 in verschiedenen schematischen
Ansichten und in verschiedenen Zuständen. Es handelt
sich bei dem gezeigten Puffer 30 um einen Puffer zum
Stützen einer Aufzugskabine 35 über einem Boden 38
eines Aufzugsschachts 31. Der Puffer dient als Über-
fahrschutz und als Mittel zum Schaffen einer temporä-
ren Schutzzone. Die Aufzugskabine 35 ist so mit einem
Gegengewicht verbunden, dass die Aufzugskabine 35
längs einer Bahne VK und das Gegengewicht längs ei-
ner Bahn VG in dem Aufzugsschacht 31 auf- und abbe-

wegbar sind. Das Gegengewicht, das Tragmittel für die
Aufzugskabine 35 und das Gegengewicht, die Treib-
scheibe, die Führungsschienen und die anderen übli-
chen Elemente einer Aufzugsanlage sind nicht in den
Figuren 2A bis 2D gezeigt. Der Puffer 30 hat eine läng-
liche Ausdehnung im wesentlichen parallel zu den Bah-
nen VK und VG der Aufzugskabine 35 und des Gegen-
gewichts. Der Puffer 30 ist so ausgeführt und angeord-
net, dass er zumindest teilweise in die Bahn VK der Auf-
zugskabine und in die Bahn VG des Gegengewichts hin-
einragt.
[0041] Der Puffer 30 umfasst ein unteres, als starker
Dämpfer ausgelegtes Sockelelement 32 und einen
schlankeren oberen Teil 33, der als schwacher Dämpfer
ausgelegt ist. Der Puffer 30 umfasst bewegbare Mittel
34, die auf dem oberen Teil 33 sitzen und zwischen ver-
schiedenen Stellungen gedreht werden können, wie in
den Figuren 2B und 2D angedeutet. Die bewegbaren
Mittel 34 sind bei der gezeigten Ausführungsform sym-
metrisch ausgeführt, d.h. sie ragen zu gleichen Teilen
auf beiden Seiten über das obere Teil 33 hinaus.
[0042] Der Puffer 30 ist in den Figuren 2A und 2B in
einem sogenannten Normalzustand gezeigt. In diesem
Fall befinden sich die bewegbaren Mittel 34 in ihrer Nor-
malstellung, d.h. sie ragen nicht in die Bahnen VK bzw.
VG. In den Figuren 2C und 2D ist der Puffer 30 in einem
sogenannten Einsatzzustand dargestellt. In diesem Fall
befinden sich die bewegbaren Mittel 34 in ihrer Einsatz-
stellung, d.h. sie ragen in die Bahnen VK bzw. VG. Der
Puffer 30 befindet sich zumindest teilweise zwischen
der Bahn VK der Aufzugskabine 35 und der Bahn VG
des Gegengewichts. Zur Veranschaulichung ist in den
Figuren 2A und 2C die Projektion K3 der Aufzugskabine
35 und die Projektion G3 des Gegengewichts, jeweils
projiziert auf den Schachtboden, gezeigt. Die Projektio-
nen K3 und G3 sind in den Bereichen, in denen Sie mit
der Grundfläche 32.1 des Sockelelements 32 am
Schachtboden 38 überlappen, mit gestrichelten Linien
dargestellt.
[0043] Im Einsatzzustand erfolgt ein mechanischer
Kontakt der Aufzugskabine 35 mit den bewegbaren Mit-
teln 34 des Puffers 30, sobald die Aufzugskabine 35 ei-
ne erste vorgegebene Distanz Z3 bezüglich des Bodens
38 unterschreitet. Bei der gezeigten Ausführungsform
sitzt die Aufzugskabine 35 mit einer unteren Kante auf
dem bewegbaren Mittel 34 auf, wie in Fig. 2D gezeigt.
Dadurch kann im Bedarfsfalle im Bereich des unteren
Schachtendes eine temporäre Schutzzone geschaffen
werden.
[0044] Der Puffer 30 mit den bewegbaren Mitteln 34
ist so ausgelegt und angeordnet, dass im Einsatzzu-
stand auch ein mechanischer Kontakt mit dem Gegen-
gewicht erfolgt, wenn das Gegengewicht die vorgege-
bene Distanz Z3 bezüglich des Bodens 38 unterschrei-
tet. Das Gegengewicht ist in den Figuren 2A bis 2D nicht
sichtbar, da es sich am oberen Schachtende befindet
wenn sich die Aufzugskabine 35 am unteren Schach-
tende befindet.
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[0045] In der Fig. 2B ist der Puffer 30 im Normalzu-
stand gezeigt. Da der obere Teil 33 des Puffers 30 nicht
in die Bahn der Aufzugskabine ragt, kann die Aufzugs-
kabine 35 die Schachttüre 37 des unteren Stockwerks
anfahren, ohne einen mechanischen Kontakt mit dem
Puffer 30 herzustellen. In der in Fig. 2B gezeigten Si-
tuation kann ein Zu- bzw. Ausstieg durch die Kabinen-
türe 36 und die Schachttüre 37 erfolgen, wenn die Auf-
zugskabine die unterste Halteposition am untersten
Stockwerk einnimmt.
[0046] Kommt es nun zu einem Überfahren untersten
Halteposition der Aufzugskabine 35 nach unten (nicht
in den Figuren 2A bis 2D gezeigt), so erfolgt ein mecha-
nischer Kontakt der Aufzugskabine 35 mit dem als star-
ker Dämpfer ausgelegten Sockelelement 32 des Puffers
30, sobald die Aufzugskabine 35 eine vorgegebene Di-
stanz Z3.1 bezüglich des Bodens 38 unterschreitet. Bei
der gezeigten Ausführungsform sitzt die Aufzugskabine
35 dann mit einer unteren Kante auf dem Sockelelement
32 auf. Dadurch kann im "Notfall" die Aufzugskabine 35
abgebremst und gestoppt werden.
[0047] Zum Schaffen einer Schutzzone wird der Puf-
fer 30 vom Normalzustand in den Einsatzzustand über-
führt, wobei das geschieht, indem die bewegbaren Mit-
tel 34 um eine Drehachse, die im wesentlichen parallel
zur Bahn VK der Aufzugskabine 35 bzw. zur Bahn VG
des Gegengewichts ausgerichtet ist, gedreht werden.
Die jeweilige Stellung der bewegbaren Mittel wird mit-
tels eines Antriebs und einer auf den Antrieb wirkenden
Steuervorrichtung kontrolliert. Der Antrieb und die Steu-
ervorrichtung sind in den Figuren nicht dargestellt. Die
Aufzugskabine 35 kann nach unten bewegt werden, bis
sie auf den bewegbaren Mitteln 34 aufsetzt. Auf diese
Weise wird unterhalb der Aufzugskabine 35 eine
Schutzzone geschaffen. Eine Schachttür 37 ist derart
angeordnet, dass eine Person die Schutzzone durch ei-
ne Öffnung der Schachttüre 37 hindurch betreten und/
oder verlassen kann. Der Abstand Z3 gewährleistet ge-
nügend Abstand zum Boden 38, um eine sicheres und
problemloses Arbeiten in der Schutzzone zu ermögli-
chen.
[0048] Da es sich in der gezeigten Ausführungsform
um eine Aufzugsanlage mit Schachtgrube handelt und
da das Sockelelement 32 eine längliche Ausdehnung
H3 hat, wird jederzeit eine flache Schutzzone geschaf-
fen, in die die Aufzugskabine 35 nicht eindringen kann.
Selbst wenn durch einen Fehler oder durch eine Fehl-
bedienung die notwendige Umstellung in den Einsatz-
zustand nicht erfolgt, kann eine Person in der Schacht-
grube nicht erdrückt werden, da stets ein Mindestab-
stand durch die Höhe H3 des Sockelelements 32 ge-
wahrt wird.
[0049] Das Sockelelement 32 und/oder der obere Teil
33 weisen eine von ihrer mechanischen Belastung ab-
hängige Erstreckung in Richtung der Bahn VK bzw. VG
auf. Die Lastabhängigkeit dieser Erstreckung bestimmt
wesentlich das Vermögen des Sockelelements 32 bzw.
des oberen Teils 33, die Aufzugskabine bzw. das Ge-

gengewicht beim Auftreffen auf den Puffer 30 zu brem-
sen und zu stoppen. Um die Belastung des Puffers 30
durch die Aufzugskabine 35 anzudeuten, ist in Fig. 2D
die Erstreckung des Puffers 30 in Richtung der Bahn VK
um eine Strecke ∆Z im Vergleich zur Distanz Z3 redu-
ziert dargestellt. Analog wird die Erstreckung des Puf-
fers 30 in Richtung der Bahn VG auf eine Höhe unterhalb
der Distanz Z3 reduziert, wenn dass Gegengewicht den
Puffer 30 belastet.
[0050] Durch den Puffer 30 kann auch eine temporäre
Schutzzone im Bereich des oberen Schachtendes ge-
schaffen werden. Dieser Zustand ist jedoch nicht in den
Figuren 2A bis 2D gezeigt. Um eine Schutzzone am
oberen Schachtende zu schaffen, werden die beweg-
baren Mittel 34 in die Bahn VG des Gegengewichts be-
wegt und das Gegengewicht durch den Puffer 30 ge-
stützt, sobald das Gegengewicht den Abstand Z3 zum
Boden 38 unterschreitet. Sobald das Gegengewicht auf
der rechten Seite der bewegbaren Mittel 34 aufsitzt, wird
auch die Aufzugskabine 35 in einem fest vorgegebenen
Abstand zum Schachtkopf gehalten. Dadurch ergibt
sich eine Schutzzone am oberen Schachtende.
[0051] Die Figuren 3A bis 3D zeigen - als eine dritte
Ausführungsform der Erfindung - eine Aufzugsanlage
mit einem Puffer 40 in verschiedenen schematischen
Ansichten und in verschiedenen Zuständen. Es handelt
sich bei dem gezeigten Puffer 40 um einen Puffer zum
Stützen einer Aufzugskabine 45 über einem Boden 48
eines Aufzugsschachts 41. Der Puffer dient als Über-
fahrschutz und Mittel zum Schaffen einer temporären
Schutzzone in einer grubenlosen Aufzugsanlage, d.h.
in einer Aufzugsanlage, bei der das unterste Halteni-
veau der Aufzugskabine in einer derart kurzen Distanz
oberhalb des Bodens liegt, dass kein Platz für eine
Schachtgrube vorhanden ist. Die Aufzugskabine 45 ist
so mit einem Gegengewicht verbunden, dass die Auf-
zugskabine 45 und das Gegengewicht längs Bahnen in
dem Aufzugsschacht 41 auf- und abbewegbar sind. Das
Gegengewicht, das Tragmittel für die Aufzugskabine 45
und das Gegengewicht, die Treibscheibe, die Führungs-
schienen und die anderen üblichen Elemente einer Auf-
zugsanlage sind nicht in den Figuren 3A bis 3D gezeigt.
Der Puffer 40 hat eine längliche Ausdehnung im wesent-
lichen parallel zu den Bahnen der Aufzugskabine 45 und
des Gegengewichts. Der Puffer 40 ist so ausgeführt und
angeordnet, dass er je nach Zustand zumindest teilwei-
se in die Bahn der Aufzugskabine und in die Bahn des
Gegengewichts hineinragt.
[0052] Der Puffer 40 umfasst ein unteres, als starker
Dämpfer ausgelegtes Sockelelement 43 und bewegba-
re Mittel 44, die auf dem Sockelelement 43 sitzen und
gedreht werden können, wie in den Figuren 3C und 3D
angedeutet. Die bewegbaren Mittel 44 sind bei der ge-
zeigten Ausführungsform symmetrisch ausgeführt, d.h.
sie ragen zu gleichen Teilen auf beiden Seiten über das
Sockelelement 43 hinaus. Die bewegbaren Mittel 44
umfassen Dämpfer 44.1, die in Ausnehmungen der be-
wegbaren Mittel 44 sitzen.
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[0053] Der Puffer 40 ist in den Figuren 3A und 3B in
einem sogenannten Normalzustand gezeigt. In diesem
Fall befinden sich die bewegbaren Mittel 44 und 44.1 in
ihrer Normalstellung, d.h. sie ragen nicht in die Bahnen
der Aufzugskabine 45 und des Gegengewichts. In den
Figuren 3C und 3D ist der Puffer 40 in einem sogenann-
ten Einsatzzustand dargestellt. In diesem Fall befinden
sich die bewegbaren Mittel 44 und 44.1 in ihrer Einsatz-
stellung, d.h. sie ragen in die Bahnen der Aufzugskabine
45 und des Gegengewichts. Der Puffer 40 befindet sich
zumindest teilweise zwischen der Bahn der Aufzugska-
bine und der Bahn des Gegengewichts. Zur Veran-
schaulichung ist in den Figuren 3A und 3C die Projektion
K4 des Bodens 45.2 der Aufzugskabine 45 und die Pro-
jektion G4 der Unterseite des Gegengewichts gezeigt.
[0054] Im Einsatzzustand erfolgt ein mechanischer
Kontakt der Aufzugskabine 45 mit dem Dämpfer 44.1
des Puffers 40, sobald die Aufzugskabine 45 eine erste
vorgegebene Distanz Z4 bezüglich des Bodens 48 un-
terschreitet. Bei der gezeigten Ausführungsform sitzt
die Aufzugskabine 45 mit einer unteren Kante auf den
Dämpfer 44.1 auf, wie in Fig. 3D gezeigt. Der Puffer 40
wird also exzentrisch belastet. Dadurch kann im Be-
darfsfalle im Bereich des unteren Schachtendes eine
temporäre Schutzzone geschaffen werden.
[0055] Der Puffer 40 mit den bewegbaren Mitteln 44,
44.1 ist so ausgelegt und angeordnet, dass im Einsatz-
zustand auch ein mechanischer Kontakt mit dem Ge-
gengewicht erfolgt, wenn das Gegengewicht die vorge-
gebene Distanz Z4 bezüglich des Bodens 48 unter-
schreitet. Das Gegengewicht ist in den Figuren 3A bis
3D nicht sichtbar, da es sich am oberen Schachtende
befindet, wenn sich die Aufzugskabine 45 am unteren
Schachtende befindet.
[0056] In der Fig. 3B ist der Puffer 40 im Normalzu-
stand gezeigt. Da in Normalzustand die bewegbaren
Mittel 44, 44.1 des Puffers 40 nicht in die Bahn des Bo-
dens 45.2 der Aufzugskabine 45 ragen, kann die Auf-
zugskabine 45 die Schachttüre 47 des unteren Stock-
werks anfahren, ohne einen mechanischen Kontakt mit
dem Puffer 40 herzustellen. Es ist darauf hingewiesen,
dass in dem gezeigten Zustand ein Abstand D zwischen
einem an der Aufzugskabine 45 befestigten Winkel 45.1
(Pufferanschlag) und dem bewegbaren Mittel 44.1 be-
steht. In der in Fig. 3B gezeigten Situation kann ein Zu-
bzw. Ausstieg durch die Kabinentüre 46 und die
Schachttüre 47 erfolgen.
[0057] Kommt es nun zu einem Überfahren der unter-
sten Halteposition der Aufzugskabine 45 nach unten
(nicht in den Figuren 3A bis 3D gezeigt), so erfolgt ein
mechanischer Kontakt des Winkels 45.1, der an der Auf-
zugskabine 45 befestigt ist, mit dem Mittel 44 bzw. dem
als starker Dämpfer ausgelegten Sockelelement 43 des
Puffers 40. Dadurch kann im "Notfall" die Aufzugskabine
45 abgebremst und gestoppt werden. Es ist angemerkt,
dass beim Überfahren der untersten Halteposition der
Aufzugskabine 45 die Dämpfer 44.1 nicht zum Einsatz
kommen, da der Winkel 45.1 direkten Kontakt mit dem

Mittel 44 herstellt. Der Puffer 40 wird also in einem sol-
chen "Notfall" mittig belastet.
[0058] Wenn die bewegbaren Mittel 44 und 44.1 die
Normalstellung einnehmen, dann wird ein Überfahren
der obersten Halteposition der Aufzugskabine 45 nach
oben dadurch verhindert, dass ein Winkel oder ein an-
deres hervorstehendes Element an der der Schachttür
47 zugewandten Seite des Gegengewichts einen Kon-
takt mit dem bewegbaren Mittel 44 des Puffers 40 her-
stellt. Auch dies führt zu einer mittigen Belastung des
Puffers 40.
[0059] Zur Veranschaulichung sind in Fig. 3A und 3C
jeweils mit gestrichelten Linien eine Projektion K4.1 des
Winkels 45.1 und eine Projektion G4.1 des genannten
Winkels bzw. des hervorstehenden Elements am Ge-
gengewicht, jeweils projiziert auf den Schachtboden,
dargestellt.
[0060] Zum Schaffen einer Schutzzone wird der Puf-
fer 40 vom Normalzustand in den Einsatzzustand über-
führt, wobei das geschieht, indem die bewegbaren Mit-
tel 44 in die Bahnen des Bodens 45.2 der Aufzugskabi-
ne 45 bzw. der Unterseite des Gegengewichts gedreht
werden (Fig. 3C und 3D). Die notwendige Umstellung
kann zum Beispiel durch einen (Schlüssel-)Schalter
oder elektronisch gesteuert ausgelöst werden. Um die
temporäre Schutzzone zu schaffen, wird die Aufzugs-
kabine 45 langsam nach unten bewegt, bis sie auf dem
Dämpfer 44.1 aufsetzt. Eine Person kann die Schutzzo-
ne durch eine Öffnung der Schachttüre 47 hindurch be-
treten und/oder verlassen. Der Abstand Z4 gewährlei-
stet genügend Abstand zum Boden 48, um eine siche-
res und problemloses Arbeiten in der Schutzzone zu er-
möglichen.
[0061] Durch denselben Puffer 40 kann auch eine
temporäre Schutzzone im Bereich des oberen Schach-
tendes geschaffen werden. Dieser Zustand ist jedoch
nicht in den Figuren 3A bis 3D gezeigt. Um eine Schutz-
zone am oberen Schachtende zu schaffen, wird das Ge-
gengewicht daran gehindert, den Abstand Z4 zum Bo-
den 48 zu unterschreiten. Sobald das Gegengewicht auf
dem Dämpfer 44.1 auf der rechten Seite des bewegba-
ren Mittels 44 aufsitzt, wird auch die Aufzugskabine 45
in einem fest vorgegebenen Abstand zum Schachtkopf
gehalten. Dadurch ergibt sich eine Schutzzone am obe-
ren Schachtende.
[0062] Wie in den Figuren 1D und 1E angedeutet,
müssen die Aufzugskabine und das Gegengewicht
nicht auf der gleichen Höhe abgestützt werden. Die Aus-
führungsformen gemäss Fig. 2A-2D und 3A-3D können
entsprechend abgeändert werden durch eine geeignete
Anpassung der Formen der bewegbaren Mittel 34 und
44 bzw. 44.1.
[0063] Der Puffer kann gemäss Erfindung eine Dämp-
fungscharakteristik haben, die dem Einsatzfall speziell
angepasst ist. Bei der dritten Ausführungsform werden
Dämpfer 44.1 eingesetzt, die ein leicht gedämpftes Auf-
setzen der Aufzugskabine 35 oder des Gegengewichts
auf den bewegbaren Mitteln 44 ermöglichen, wenn eine
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Schutzzone geschaffen werden soll. Die bewegbaren
Mittel 44 werden so im Betrieb geschont. Falls die Auf-
zugskabine und/oder das Gegengewicht mit hoher Ge-
schwindigkeit auf den jeweiligen Puffer auftreffen - ins-
besondere beim Überfahren über die unterste bzw. die
oberste Halteposition der Aufzugskabine hinaus - dann
kommen dagegen die Dämpfungscharakteristiken der
Sockelelemente 12, 32 oder 43 zum Einsatz.
[0064] Die erfindungsgemässen Puffer können mit
speziellen Mitteln ausgestattet sein, die eine unsymme-
trische Belastung zulassen, ohne das der Puffer "ein-
knickt" oder "ausweicht".
[0065] Hierzu kann der Puffer ganz oder teilweise mit
einem korsettartigen Element umgeben oder durch spe-
zielle Mittel geführt sein, um die aufgrund der exzentri-
schen Pufferbelastung auftretenden Biegemomente
auszugleichen.
[0066] Bei einem Teil der Ausführungsformen ist der
Puffer komplett zwischen der Aufzugskabine und dem
Gegengewicht angeordnet (siehe zum Beispiel Fig. 3A).
[0067] Bei einer weiteren Ausführungsform kann das
Pufferelement ganz oder teilweise unter dem Gegenge-
wicht angeordnet sein und wirkt direkt auf das Gegen-
gewicht. Ein bewegbares Mittel des Pufferelements
wirkt dann bei Bedarf entsprechend auf die Aufzugska-
bine.
[0068] Der Querschnitt des Puffer kann beliebig ge-
wählt werden. Die Puffer 10 und 30 haben einen im we-
sentlichen runden Querschnitt parallel zum Boden des
Aufzugsschachts. Der Puffer 40 dagegen hat zum Bei-
spiel im unteren Bereich 43 einen quadratischen Quer-
schnitt.
[0069] Je nach Ausführungsform kann eine Bewe-
gung der bewegbaren Mittel des Puffers elektro-magne-
tisch, hydraulisch , pneumatisch, manuell, oder mittels
eines Stellmotors erfolgen.
[0070] In einer weiteren Ausführungsform wird ein
Grubenset verwendet, das eine Antriebs-/Umrichterein-
heit, einen Geschwindigkeitsbegrenzer, eine Befesti-
gung für die Führungsschienen und den Puffer umfasst.
Dadurch vereinfacht sich die Montage im Aufzugs-
schacht merklich.
[0071] Die vorliegende Erfindung eignet sich auch für
den Einsatz in einer Aufzugsanlage in Rucksackdispo-
sition.
[0072] Durch die spezielle Anordnung und Ausfüh-
rung des Puffers ergibt sich ein reduzierter Platzbedarf
im Vergleich zu konventionellen Lösungen.
[0073] Die Erfindung ist besonders für den Einsatz in
Aufzugsanlagen geeignet, die keine oder nur geringe
Schachtgruben- und Schachtkopfhöhenmasse haben.
[0074] Es ist ein Vorteil der Erfindung, dass Vorschrif-
ten für die Erfüllung des Personenschutzes eingehalten
und die Baukosten bzw. Anlagekosten, je nach Ausfüh-
rungsform, erheblich reduziert werden können.
[0075] Die bewegbaren Mittel 14, 14.1, 34, 44 und
44.1 können im Rahmen der Erfindung auf verschiede-
ne Weise modifiziert werden. Sie können durch Mittel

ersetzt werden, die aus einer Grundstellung ausklapp-
bar, ausschwenkbar, herausschiebbar und/oder her-
ausdrehbar und jeweils in Bahnen der Aufzugskabine
und/oder des Gegengewichts bewegbar sind, um die
Aufzugskabine und/oder das Gegengewicht in einem
Abstand oberhalb des Bodens zu stützen. Die beweg-
baren Mittel können durch eine geeignete Anordnung
auch so ausgelegt werden, dass die Aufzugskabine und
das Gegengewicht jeweils in unterschiedlichen Höhen
gestützt werden können. Sie können mehrteilig oder
auch einstückig ausgelegt sein.

Patentansprüche

1. Aufzugsanlage mit einem Puffer (10, 30, 40) zum
Schaffen von mindestens einer Schutzzone, wobei
die Aufzugsanlage eine Aufzugskabine (15, 35, 45)
und ein Gegengewicht (23) für die Aufzugskabine
umfasst und die Aufzugskabine (15, 35, 45) und das
Gegengewicht (23) längs Bahnen (VK, VG) beweg-
bar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Puffer (10, 30, 40) bewegbare Mittel (14,
14.1, 34, 44, 44.1), die in die Bahn (VK) der Auf-
zugskabine (15, 35, 45) hineinbewegbar sind,
und bewegbare Mittel (14.1, 34, 44, 44.1), die in die
Bahn (VG) des Gegengewichts (23) hineinbeweg-
bar sind, umfasst.

2. Aufzugsanlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die bewegbaren Mittel (14, 34, 44, 44.1) in eine Ein-
satzstellung bringbar sind, in welcher sie derart an-
geordnet sind, dass
ein mechanischer Kontakt zwischen den bewegba-
ren Mitteln (14, 34, 44, 44.1) und der Aufzugskabine
(15, 35, 45) erfolgt, wenn die Aufzugskabine (15,
35, 45) eine erste vorgegebene Distanz (Z1.1, Z3,
Z4) bezüglich eines Bodens (18, 38, 48) unter-
schreitet, und/oder dass
ein mechanischer Kontakt zwischen den bewegba-
ren Mitteln (14.1, 34, 44, 44.1) und dem Gegenge-
wicht (23) erfolgt, wenn das Gegengewicht (23) ei-
ne zweite vorgegebene Distanz (Z1.2, Z3, Z4) be-
züglich eines Bodens (18, 38, 48) unterschreitet.

3. Aufzugsanlage nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die bewegbaren Mittel (14,
14.1, 34, 44, 44.1), ausgehend von der Einsatzstel-
lung, aus der Bahn (VK) der Aufzugskabine (15, 35,
45) und/oder der Bahn (VG) des Gegengewichts
(23) herausbewegbar sind.

4. Aufzugsanlage nach den Ansprüchen 2 und 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die bewegbaren Mit-
tel (14, 14.1, 34, 44, 44.1) in eine Normalstellung
bringbar sind, in welcher sie derart angeordnet sind,
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dass kein mechanischer Kontakt zwischen den be-
wegbaren Mitteln (14, 34, 44, 44.1) und der Auf-
zugskabine (45) erfolgt, wenn die Aufzugskabine
(15, 35, 45) die erste vorgegebene Distanz (Z1.1,
Z3, Z4) bezüglich eines Bodens (18, 38, 48) unter-
schreitet, und dass
kein mechanischer Kontakt zwischen den beweg-
baren Mitteln (14.1, 34, 44, 44.1) und dem Gegen-
gewicht (23) erfolgt, wenn das Gegengewicht (23)
die zweite vorgegebene Distanz (Z1.2, Z3, Z4) be-
züglich des Bodens (18, 38, 48) unterschreitet.

5. Aufzugsanlage nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die bewegbaren Mittel (14, 34,
44, 44.1) in der Einsatzstellung derart angeordnet
sind, dass der mechanische Kontakt zwischen den
bewegbaren Mitteln (14, 34, 44, 44.1) und der Auf-
zugskabine (15, 35, 45) derart realisierbar ist, dass
die Aufzugskabine (15, 35, 45) oberhalb des Bo-
dens (18, 38, 48) gestützt ist und eine Schutzzone
zwischen dem Boden (18, 38, 48) und der Aufzugs-
kabine (15, 35, 45) besteht.

6. Aufzugsanlage) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die bewegbaren Mittel (14.1,
34, 44, 44.1) in der Einsatzstellung derart angeord-
net sind, dass der mechanische Kontakt zwischen
den bewegbaren Mitteln (14.1, 34, 44, 44.1) und
dem Gegengewicht (23) derart realisierbar ist, dass
das Gegengewicht (23) oberhalb des Bodens (18,
38, 48) gestützt ist.

7. Aufzugsanlage nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufzugskabine (15, 35,
45) mit dem Gegengewicht (23) mittels eines Trag-
mittels (23.1) von einer derartigen Länge verbun-
den ist und das Gegengewicht (23) in einer derarti-
gen Höhe über dem Boden stützbar ist, dass eine
Schutzzone oberhalb der Aufzugskabine (15, 35,
45) besteht, wobei sich diese Schutzzone vorzugs-
weise zwischen einem oberen Bereich der Aufzugs-
kabine (15, 35, 45) und einem oberen Ende eines
Aufzugschachtes (11, 31, 41) befindet.

8. Aufzugsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Puffer (10, 30,
40) eine geeignete Dämpfungscharakteristik auf-
weist, um bei einem Erfolgen eines mechanischen
Kontakts mit der Aufzugskabine (15, 35, 45) oder
mit dem Gegengewicht (23) ein weiches Aufsetzen
zu ermöglichen
und/oder
dass sich mindestens ein oberer Teil (13, 33, 43)
des Puffers (10, 30, 40) zwischen einer Flächenpro-
jektion (K1, K3, K4) der Aufzugskabine (15, 35, 45)
und einer Flächenprojektion (G1, G3, G4) des Ge-
gengewichts (23) befindet
und/oder dass es sich bei den bewegbaren Mitteln

(14, 14.1, 34, 44, 44.1) um ausklappbare Mittel,
schwenkbare Mittel, schiebbare Mittel oder drehba-
re Mittel handelt.

9. Aufzugsanlage nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein pufferndes Element (12,
32, 43) derart angeordnet ist, dass es in die Bahn
(VK) der Aufzugskabine (15, 35, 45) ragt, wenn die
bewegbaren Mittel (14, 14.1, 34, 44, 44.1) in die
Normalstellung gebracht sind, und dass das puf-
fernde Element (12, 32, 43) derart ausgebildet ist,
dass die Aufzugskabine (15, 35, 45) mit dem puf-
fernden Element (12, 32, 43) in einen mechani-
schen Kontakt bringbar und auf einer dritten Di-
stanz über dem Boden (18, 38, 48) stützbar ist, wel-
che geringer ist als die erste vorgegebene Distanz
(Z1.1, Z3, Z4).

10. Aufzugsanlage nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein pufferndes Element (12,
32, 43) derart angeordnet ist, dass es in die Bahn
(VG) des Gegengewichts (23) ragt, wenn die be-
wegbaren Mittel (14, 14.1, 34, 44, 44.1) in die Nor-
malstellung gebracht sind, und dass das puffernde
Element (12, 32, 43) derart ausgebildet ist, dass
das Gegengewicht (23) mit dem puffernden Ele-
ment (12, 32, 43) in einen mechanischen Kontakt
bringbar und auf einer vierten Distanz über dem Bo-
den stützbar ist, welche geringer ist als die zweite
vorgegebene Distanz (Z1.2, Z3, Z4).

11. Aufzugsanlage nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Puffer (10, 30, 40) als
Überfahrschutz dient, der durch den mechanischen
Kontakt mit der Aufzugskabine (15, 35, 45) die Auf-
zugskabine (15, 35, 45) beim Überfahren einer un-
tersten Halteposition in Abwärtsrichtung abbremst
und stoppt.

12. Aufzugsanlage nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er als Überfahrschutz dient,
der durch den mechanischen Kontakt mit dem Ge-
gengewicht (23) das Gegengewicht (23) in Ab-
wärtsrichtung abbremst und stoppt und damit die
Aufzugskabine (15, 35, 45) beim Überfahren einer
obersten Halteposition in Aufwärtsrichtung ab-
bremst und stoppt.

13. Die Aufzugsanlage gemäss Anspruch 1-12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufzugskabine
(45), das Gegengewicht (23) und der Puffer (40) in
einem grubenlosen Aufzugsschacht (41) angeord-
net sind.

14. Verfahren zum Schaffen einer Schutzzone in einer
Aufzugsanlage mit einem Puffer (10, 30, 40), der
bewegbare Mittel (14, 14.1, 34, 44, 44.1) aufweist,
und mit einer Aufzugskabine (15, 35, 45), die so mit
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einem Gegengewicht (23) verbunden ist, dass die
Aufzugskabine (15, 35, 45) und das Gegengewicht
(23) längs Bahnen (VK, VG) bewegbar sind, wobei
das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- Bewegen der bewegbaren Mittel (14, 34, 44,
44.1) in die Bahn (VK) der Aufzugskabine (15,
35, 45) falls, es einen Bedarf für eine Schutz-
zone unterhalb der Aufzugskabine (15, 35, 45)
gibt, wobei die Schutzzone durch einen mecha-
nischen Kontakt der bewegbaren Mittel (14, 34,
44, 44.1) mit der Aufzugskabine (15, 35, 45) ge-
schaffen wird, der die Einhaltung einer ersten
vorgegebenen Distanz zwischen der Aufzugs-
kabine (15, 35, 45) und einem Boden (18, 38,
48) gewährleistet,

- Bewegen der bewegbaren Mittel (14.1, 34, 44,
44.1) in die Bahn (VG) des Gegengewichts (23),
falls es einen Bedarf für eine Schutzzone ober-
halb der Aufzugskabine (15, 35, 45) gibt, wobei
die Schutzzone durch einen mechanischen
Kontakt der bewegbaren Mittel (14.1, 34, 44,
44.1) mit dem Gegengewicht (23) geschaffen
wird, der die Einhaltung einer zweiten vorgege-
benen Distanz zwischen dem Gegengewicht
(23) und dem Boden (18, 38, 38) gewährleistet.

15. Das Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es den folgenden Schritt um-
fasst: Herausbewegen der bewegbaren Mittel (14,
14.1, 34, 44, 44.1) aus der Bahn (VK, VG), falls es
keinen Bedarf für eine Schutzzone gibt.
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